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Herzlich Willkommen!



DPolG
Deutsche Polizeigewerkschaft

im DBB

Herzl ich Wil lkommen
bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Euch sehr herzl ich zum Beginn Eures Bachelorstudiums bei der Polizei NRW gratul ieren!
Wir, das ist die JUNGE POLIZEI , Nachwuchsorganisation der DPolG, vertreten durch die
Landesjugendleitung.

Wir vertreten die Interessen aller junger Kolleginnen und Kollegen, ob bereits im Studium oder schon im
fertigen Berufsleben. Somit setzen wir uns mit al ler Kraft für Euch ein!
Als ständige Ansprechpartner bei al len berufl ichen Fragen oder Problemen stehen wir Euch immer zur
Seite - wir lassen niemanden hängen!

Du kannst uns zudem jederzeit vor Ort an den Hochschulen, in den Einstel lungsbehörden oder auch in
den Praktikumsbehörden ansprechen - wir helfen Dir weiter!

Bereits in der Vergangenheit waren wir ein starker Partner und haben die Studierenden bei der
Klausurvorbereitung, der ersten Steuererklärung, Problemen mit der Ausbi ldungsleitung, im Praktikum
und vielem mehr unterstützt.

Um weiterhin erfolgreich zu bleiben, brauchen wir Eure Unterstützung! Wir freuen uns, wenn Du Teil
unserer Gemeinschaft wirst und unsere Arbeit vor Ort aktiv unterstützt!

Moritz SchusterWibke Mosler Lara Spannuth



Ansprechpartner in den HSPV:

HSPV Dortmund
Frank Ohmann
dpolgdortmund@gmx.de
www.dpolg-dortmund.de

0231 /1 328331

HSPV Köln
Torsten Klein
torsten.klein@dpolgkoeln.de
www.dpolgkoeln.de

01 62/3271441

HSPV Aachen
Thorsten Gaede
thorsten.gaede@polizei .nrw.de

0176/85559260

HSPV Bielefeld
Kai Detlefsen
kai.detlefsen@dpolg-bielefeld.de

0178/4600787

HSPV Gelsenkirchen
Jonas Pohl
jonas.pohl@polizei .nrw.de

0176/72874492

HSPV Duisburg
Manuela Ronge
manuela.ronge@polizei .nrw.de

0174/9468475

HSPV Hagen
Gordon Stäbler
gordon.staebler@polizei .nrw.de

01 51 /414481 95

HSPV Münster
Andre Middrup
dpolg-ms@gmx.de

0175/24171 28

Einstellungsbehörde Bonn

Andreas Gut
info@dpolg-bn.de

0173/1 41 6864

Einstellungsbehörde Düsseldorf
Kevin Burzan
kevin.burzan@polizei .nrw.de

0173/7576517

HSPV Mülheim
Maximil ian Stahl
max.stahl@outlook.de

01 62/1 857979

Fragen oder Probleme?
Unsere Erreichbarkeiten:

Junge Polizei NRW
Graf-Adolf-Platz 6
4021 3 Düsseldorf
Telefon: (0211 ) 93368667

info@dpolg-nrw.de
www.dpolg-nrw.de
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Warum
Deutsche Polizeigewerkschaft?

DPolG
Deutsche Polizeigewerkschaft

im DBB

z. B. die monatlichen Mitgliedsbeiträge
für Beamte / Stand: 01 .01 .2021

Wir wollen, dass du im Dienst immer gut und abgesichert bist!
Unsere Leistungen sind deshalb deutlich besser als die der Mitbewerber und wir haben
dabei noch die günstigeren Mitgliedsbeiträge. Vergleiche selbst!

Gewerkschaft

Andere
Gewerkschaft

A 9Studie-
rende

A 10 A 11 A 12 A 13

€4,34 €18,02 €19,67 €22,33 €24,20 €27,03

DPolG €4,30 €14,74 €1 6,09 €18,74 €19,87 €22,1 5



Unsere Leistungen für Dich!

RECHTSSCHUTZ u.a.
Straf- und Disziplinarverfahren
Schmerzensgeld
Verwaltungsstreit

DIENSTHAFTPFLICHT
Personenschäden
Sachschäden
Vermögensschäden (auch Vermögensregress)
Schlüsselverlust

REGRESSHAFTPFLICHT

ABHANDENKOMMEN VON
PERSÖNLICHEN
AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN

LEISTUNGEN BEI DIENSTUNFÄLLEN
Unfalltod
Körperlicher Dauerschaden

LEISTUNGEN BEI FREIZEITUNFÄLLEN
Unfalltod
Körperlicher Dauerschaden
Krankenhaustage- und Genesungsgeld

LEISTUNGEN BEI
SPORTSONDERKUREN
Unfalltod
Körperlicher Dauerschaden
Krankenhaustage- und Genesungsgeld

ALLES IM MONATSBEITRAG ENTHALTEN!

Polizeifachhandbuch
Kleine Anwartschaft
Mitgliedschaft im Deutschen Beamtenbund

alles für nur €4,30 monatl ich!

DPolG
Deutsche Polizeigewerkschaft

im DBB

DPolG
Deutsche Polizeigewerkschaft
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DEINE AUSBILDUNG
BEI DER POLIZEI NRW

THEORIE TRAINING PRAXIS

DPolG
Deutsche Polizeigewerkschaft

im DBB

Dein Bachelor-Studium besteht aus verschiedenen Modulen, welche nach dem
Grundsatz vom Einfachen zum Schwierigen und dem Prinzip Theorie - Training -
Praxis aufgebaut sind.

Deinen Studien- sowie Berufsabschluss als Bachelor of Arts erwirbst Du mit Erreichen
von insgesamt 1 80 credit points in diesen Bereichen.

Hauptstudium
1 bis 3 (Theorie)

Gefahrenabwehr
Einsatz

Kriminal i tätskontrol le
Verkehrssicherheitsarbeit

Berufspraktische
Trainings (BPT)

zum Grundstudium
und Hauptstudium

LAFP NRW

Praxis 1 bis 4
Abschlusspraktikum

Kreispolizeibehörden
NRW

Grundstudium

Wissenschaftl iche
Grundlagen
polizei l ichen
Handelns









Anwartschaftsversicherungen

Mit einer Anwartschaftsversicherung sicherst Du Deine Ansprüche auf eine private
Krankenvollversicherung. Du sicherst Dir das Recht, die Anwartschaft später wieder in einen regulären
Vertrag zu überführen. Der große Vortei l : Eine neue Gesundheitsprüfung findet nicht statt. Der
Gesundheitszustand wird also praktisch eingefroren. Eventuel le Verschlechterungen finden im Vertrag
keine Berücksichtigung mehr. Alterungsrückstel lungen bleiben je nach Art des Vertrags während der
Anwartschaftszeit erhalten und erhöhen sich weiterhin. Du zahlst im Vergleich zur großen Anwartschaft nur
einen stark reduzierten Beitrag.

Da Du im Öffentl ichen Dienst tätig bist und derzeit von der freien Hei lfürsorge profitierst, ist eine
Anwartschaftsversicherung empfehlenswert. Wenn Du später aus dem aktiven Dienst ausscheidest,
erhälst Du keine freie Hei lfürsorge mehr, sondern nur noch Beihi l fe zu einem bestimmten Prozentsatz. Die
Anwartschaftsversicherung ermöglicht einen reibungslosen Übergang in die private Krankenversicherung.
Du sol ltest mindestens die kleine Anwartschaft über einen unserer Kooperationspartner (somit
grundsätzl ich keine weiteren Versicherungen erforderl ich) bereits als Polizeianwärter abschl ießen, um sich
schon frühzeitig die Konditionen für das Rentenalter zu sichern.

Gut zu wissen! Was bedeutet ...

I M BEI TRAG ENTHALTEN

Beihilfe

Beamte sind aufgrund besonderer Regelungen von der Sozialversicherungspfl icht befreit. An die Stel le der
Sozialversicherung tritt bei ihnen die Fürsorge durch den Dienstherrn. Sie leitet sich aus dem sogenannten
Alimentationsprinzip - einem der wesentl ichen Grundsätze des Berufsbeamtentums - ab. Dies gi lt auch im
Hinbl ick auf Krankheitskosten, bei denen die Beihi l fe Unterstützung leistet.

Wenn die private Krankenversicherung genutzt wird, übernimmt die Beihi l fe dagegen einen erhebl ichen
Tei l der Kosten - unter bestimmten Voraussetzungen sogar für Famil ienangehörige. Es kann letztl ich nur
das verbleibende „Restrisiko“ versichert werden. Dadurch zahlen Beamte in der Regel nur einen
prozentualen Antei l der sonst übl ichen Beiträge in der privaten Krankenversicherung. Die
Beitragsbelastung ist entsprechend niedrig. Durch diese Konstruktion ist es für Beamte fast immer
günstiger, sich privat krankenzuversichern.

Das Leistungsniveau der Beihi l fe entspricht mindestens dem der gesetzl ichen Krankenversicherung, l iegt
im Einzelfal l aber auch darüber. Es ist mit den Leistungen der privaten Krankenversicherung nicht
identisch. Daher ist es durchaus möglich, dass die Beihi l fe antei lmäßig weniger erstattet als die private
Versicherung. Auch der umgekehrte Fall ist nicht ganz ausgeschlossen. Das Abrechnungsverfahren
funktioniert bei der Beihi l fe analog zur privaten Krankenversicherung. Das heißt: zunächst sind
Rechnungen selbst zu begleichen. Die Erstattung erfolgt nach Einreichung bei der zuständigen
Beihi l festel le. Privat versicherte Beamte müssen daher immer doppelt abrechnen.



Besoldung / Gehalt

Soviel verdienst Du während des Studiums:
Anwärterbezüge (Grundbetrag):
zzgl. Pol izeizulage nach einem Jahr: +
zzgl. Pol izeizulage nach zwei Jahren: +

Darüber hinaus sind, je nach dienstl icher Verwendung in den Praktika, weitere Zulagen wie z. B.
Schichtdienstzulage, Dienst zu ungünstigen Zeiten (Nachtzeit, an Sonn- und Feiertagen etc. ) oder
Bekleidungszuschuss möglich. Gehaltstabel len der einzelnen Besoldungsgruppen erhältst Du auf
www.dpolg-nrw.de.

Dienstfrei, Urlaub, Sonderurlaub

Der Studienverlaufsplan sieht Zeiträume vor, in denen Erholungsurlaub in Anspruch genommen werden
kann. Dir stehen 30 Urlaubstage im Jahr zu. Darüber hinaus besteht im Einzelfal l die Möglichkeit Dienstfrei
und / oder Sonderurlaub zu gewähren. Hier hi lft Dir die Ausbi ldungsleitung weiter, über welche dieser
beantragt werden muss.

Diensthaftpflicht und Vermögensschäden

Versicherungsschutz wird in dem Fall gewährt, in dem das Mitgl ied der DPolG aus berufl icher / dienstl icher
Tätigkeit, aufgrund gesetzl icher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtl ichen Inhalts, von einem Dritten in
Anspruch genommen wird (gemäß Allgemeinen Versicherungsbedingungen).

Die Leistungen gelten weltweit bei berufl icher / dienstl icher Tätigkeit im Sinne der Leistungsordnung und
den gültigen Vertragsbedingungen.

VERSICHERT SIND: Vermögensschäden
Vermögensschadenregress
Schlüsselverlust
Codekartenverlust

Personenschäden
Sachschäden
Beschädigung oder Verlust
auch nicht persönlicher
Ausrüstungsgegenstände

Gut zu wissen! Was bedeutet ...

Bücher

Das Polizei-Fachhandbuch wird während des Studiums benötigt und daher von der DPolG für euch
bezahlt. Al le weiteren Bücher sol lten nur auf Empfehlung oder Anraten des Dozenten erworben werden.

I M BEI TRAG ENTHALTEN



Freie Heilfürsorge und ihr Umfang

Die freie Hei lfürsorge hat die Aufgabe, die Gesundheit der Polizeivol lzugsbeamten zu erhalten oder
wiederherzustel len. Die Polizeivol lzugsbeamten sind für ihre Gesundheit mitverantwortl ich; sie sol len
durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Betei l igung an gesundheitl ichen
Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabi l i tation dazu
beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden.
Der Anspruch auf freie Hei lfürsorge umfasst die zur Erhaltung oder Wiederherstel lung der
Polizeidienstfähigkeit notwendige und angemessene

1 . vorbeugende Gesundheitsfürsorge, einschl ießl ich der Standardimpfungen gemäß aktuel lem
Impfkalender der ständigen Impfkommission (STIKO) und deren Auffrischungen,

2. ärztl iche Behandlung einschl ießl ich Psychotherapie im Krankheitsfal l ,
3. zahnärztl iche Behandlung einschl ießl ich Zahnersatz,
4. Behandlung im Krankenhaus,
5. Behandlung in medizinischen Rehabi l i tationseinrichtungen,
6. Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln,
7. Versorgung mit Hei lmitteln,
8. Versorgung mit Hi lfsmitteln,
9. Behandlung im Ausland,
1 0. Vergütung der Fahrkosten.

Die Leistungen diesbezügl ich müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftl ich sein. Sie dürfen das
Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Kann das Ziel einer uneingeschränkten Polizeidienstfähigkeit
aus gesundheitl ichen Gründen nicht mehr erreicht werden, bleibt der Umfang der Freien Heilfürsorge
hiervon unberührt.
Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, richtet sich der Umfang der in Absatz 1 genannten
Leistungen nach den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). Die dortigen
Regelungen über Kostenbetei l igungen und Zuzahlungen finden keine Anwendung.

Mutterschutz

Eine Schwangerschaft während des Studiums hat Auswirkungen auf den zu verrichtenden Dienst und den
Studienverlauf. Informationen bekommst Du von der Ausbi ldungsleitung, der Gleichstel lungsbeauftragten
Deiner Behörde und natürl ich von uns. Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter.

Nebentätigkeit

Nebentätigkeiten sind für Beamtinnen und Beamte genehmigungspfl ichtig. Hierzu zählt auch die Trainerin /
der Trainer in einem Sportverein. Für eine Nebentätigkeit musst Du Dir die Zustimmung des Dienstherren
(im Studium = Antrag an die Ausbi ldungsleitung) einholen. Diese wird nur unter bestimmten
Voraussetzungen gewährt. Auch hierüber informieren wir Dich gerne und stehen Dir hi l freich zur Seite.

Personalvertretung

Der Personalrat vertri tt die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Behördenleitung, somit auch
Deine Interessen als Anwärter und setzt sich aus Vertretern der Gewerkschaften zusammen.
Insbesondere vertritt die Jugend- und Auszubi ldendenvertretung
(JAV), als dem Personalrat beigestel l tes Organ, die Interessen der
Auszubi ldenden. Deine DPolG und der Personalrat stehen Dir bei
Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite.

Gut zu wissen! Was bedeutet ...



Rechtsschutz

Im tägl ichen Dienst kann viel passieren und schnel l sieht man sich in verkehrter Rolle wieder. Daher ist es
wichtig, dass Du einen starken und verlässl ichen Partner hast. Im Beitrag der DPolG NRW ist auch eine
Dienstrechtsschutzversicherung enthalten. Tritt ein Rechtsschutzfal l ein, wende Dich umgehend an Deinen
örtl ichen Ansprechpartner.

Sol lte Dir kein Ansprechpartner
bekannt sein, melde Dich bei der DPolG NRW unter info@dpolg-nrw.de.
Angesichts der besonderen Risiken, die der Polizeiberuf mit sich bringt, ist der dienstl iche Rechtsschutz
völ l ig unzureichend. Diese Lücke schließt die DPolG mit einem umfassenden Rechtsschutz und
entsprechender Rechtsberatung.
Die Leistungen gelten weltweit. Die Gewährung und das Verfahren richten sich nach der
Rechtsschutzordnung.

RReecchhttsssscchhuuttzzüübbeerrssii cchh tt

Dienstrechtsschutz Schadensersatzrechtsschutz

Verteidigung im Straf- und Bußgeldverfahren

inkl. Rechtsberatung
Verfahrensrechtsschutz

Hi lfe bei der Erlangung und Durchsetzung von
Schadensersatzforderungen, die aus dienstl icher
Tätigkeit entstehen.

u.a. Schmerzensgeldforderung

Disziplinarrechtsschutz

Rechtsschutz in
Verwaltungsstreitverfahren

Verteidigung in Diszipl inarangelegenheiten

u.a. Dienstvergehen
Verstöße gg. beamtenrechtl iche Pfl ichten

Rechtsberatung und ggf. anwaltl iche Hilfe in
Verwaltungsstreitsachen gg. den Dienstherrn

u.a. Beurtei lungsfragen, Versetzungen,
Dienstunfal langelegenheiten

Verkehrs- und
Fahrerrechtsschutz
Rechtsbeistand in Streitverfahren im
Zusammenhang mit dem Führen von Dienst-
Kfz

Gut zu wissen! Was bedeutet ...

I M BEI TRAG ENTHALTEN



Personenschäden
Sachschäden
Vermögensschäden

Versichert sind u.a.:

Parka / Sakko / Blouson
Dienstschuhe
Schirmmütze

Rückzahlung der Bezüge

Falls Du das Studium vorzeitig beendest bzw. abbrichst, wirst Du Antei le der Anwärterbezüge
zurückzahlen müssen. Selbst wenn Du innerhalb der ersten fünf Jahre nach Bestehen des Studiums
Deinen Job wechselst, kämen Rückzahlungsforderungen in Betracht.
Für jedes Dienstjahr nach dem Studium verringern sich die Forderungen um ein Fünftel . Um wie viel Geld
es dabei geht? Das Landesamt für Besoldung und Versorgung hat dazu folgendes gesagt: „Die
Rückzahlungspfl icht beschränkt sich auf einen Tei l der Anwärterbezüge, der den Betrag in §2 (2) Satz 2
des Bundeskindergeldgesetzes in der Gewährung der Anwärterbezüge jeweils geltenden Fassung
überschreitet. “
Wichtiger Hinweis: Diese Rückzahlungsregelung greift auch, wenn man entlassen wird. Dabei ist jedoch
entscheidend, dass man diese Entlassung aufgrund eines persönl ichen Verhaltens selbst zu vertreten hat.

Seminare und Bildungsreisen

Die DPolG bietet ihren Mitgl iedern zu äußerst günstigen und nicht vergleichbaren Konditionen ein
vielfältiges Seminar- und Veranstaltungsprogramm. Im Mittelpunkt der Angebote steht dabei das Interesse
unserer Mitgl ieder.
Unsere DPolG verfügt zusammen mit dem dbb beamtenbund und der tarifunion über mehrere
Bildungsakademien und führt darüber hinaus Veranstaltungen und Seminare in Kooperation mit Stiftungen
und freien Bildungsträgern durch.

Auszug aus den Programmen:

Social-Media
Europa-Seminare (u.a. Brüssel, Straßburg)
Kommunikation
Jugendpolitik
Rhetorik
Einkommensteuerseminar
u.v.m.

Gut zu wissen! Was bedeutet ...

Regresshaftpflicht und Schadenabsicherung

Versicherungsschutz gegen Haftpfl icht- und Regressansprüche wird in den Fällen gewährt, in denen das
Mitgl ied der DPolG aus berufl icher / dienstl icher Tätigkeit Schäden verursacht, die im Zusammenhang mit
dem dienstl ichen Führen oder Lenken von Fahrzeugen stehen.

Die Leistungen gelten weltweit. Der Schutz erstreckt sich auch auf die Fahrzeuge und Gegenstände
selbst.
Ebenso gi lt die Erstattung von Haftpfl icht- und Regressansprüchen für Schäden durch das
Abhandenkommen von persönl ichen Ausrüstungsgegenständen nach dem Bekleidungsnachweis.

I M BEI TRAG ENTHALTEN

I M BEI TRAG ENTHALTEN



SOCIAL MEDIA
(wie FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, etc.)

Denk immer daran: Das Internet vergisst nie. Du bist jetzt angehende Polizistin / angehender Polizist. Als
Beamtin oder Beamter hast Du eine außerdienstl iche Wohlverhaltenspfl icht. Das bedeutet, dass Dein
Verhalten auch außerhalb des Dienstes immer noch dem Bild einer Beamtin / eines Beamten entsprechen
muss. Das heißt für Dich, dass auch die Aktivität auf Internetplattformen nun mit Vorsicht gestaltet werden
sol l . Nicht jedes Partybi ld oder gar Bi lder in Uniform sollten dort veröffentl icht werden.

Sterbegeld

Beim Ableben eines Mitgl ieds der DPolG oder dessen Ehegatten wird den Anspruchsberechtigten eine
Sterbegeldbeihi l fe, zusätzl ich zum Unfal lschutz, gewährt.

Steuererklärung

Viele Anschaffungen für das Studium kannst Du in der Steuererklärung als Werbungskosten absetzen. Für
die erste Steuererklärung empfiehlt sich der Besuch eines Steuerseminars der DPolG bzw. des DBB NRW.
Auch ein kostengünstiger Lohnsteuerhi lfeverein stel l t eine gute Alternative dar.

Studienvorschriften

Zu den wichtigsten Studienvorschriften gehören:
Ausbi ldungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnabschnitt I I Bachelor
Studienordnung Bachelor Tei l A&B
Studienverlaufsplan Bachelor Pol izeivol lzugsdienst (PVD)
Modulübersicht Bachelor Pol izeivol lzugsdienst
Modulbeschreibung Bachelor Pol izeivol lzugsdienst

Diese findest Du in elektronischer Form auf den Seiten der Hochschule für Pol izei und öffentl iche
Verwaltung NRW (HSPV) unter www.hspv.nrw.de.

Trennungsentschädigung und Reisekosten

Für die Trainings am LAFP steht Dir eine Reisekostenentschädigung zu, die Du bei Deiner
Einstel lungsbehörde beantragen musst. Formulare werden in der Regel an den Trainingsstandpunkten
über die Lehrenden vertei l t. Wir haben dazu ausführl iche Informationen vorbereitet, die Du gerne bei uns
erfragen kannst.

Umzug

Änderungen der Anschrift oder des Famil ienstandes sind der Einstel lungsbehörde über die
Ausbi ldungsleitung schriftl ich mitzutei len!

Gut zu wissen! Was bedeutet ...



Unfallversicherung

Mitgl ieder der DPolG bzw. den bezugsberechtigten Hinterbl iebenen werden im Rahmen der
Leistungsordnung im nachfolgend aufgeführten Umfang Inval iditätsentschädigungen und Sterbegeld
gewährt.
Die Leistungen gelten weltweit bei al len Dienst- oder Freizeitunfäl len im Sinne der gesetzl ichen und
allgemeinen Auslegung für Unfal lbestimmungen.

Versicherungen

Einzig verpfl ichtend ist der Abschluss einer Pflegepfl ichtversicherung und das bei einer Versicherung nach
Deiner freien Wahl. Darüber hinaus sind weitere Versicherungen empfehlenswert. Lass Dich unabhängig,
am besten von verschiedenen Versicherungen, beraten und vergleiche die Angebote. Über die
Kooperationspartner der DPolG (speziel le Versicherer für den öffentl ichen Dienst) bekommst Du
Informationen. Hier lässt sich sehr viel Geld sparen, wei l wir keine Prämien bekommen! Bei uns wirst Du
fair beraten! Achte daher bitte auf den Anspruch von Beihi l fe und freie Hei lfürsorge.

Verwendung nach dem Studium

Zum Ende des Studiums nimmst Du zusammen mit al len anderen Kolleginnen und Kollegen am
landesweiten Versetzungsverfahren tei l . Dabei wird entschieden in welcher Polizeibehörde in NRW Du
zukünftig Dienst versehen wirst. Dort arbeitet man in der Regel zunächst ein Jahr im Wach- und
Wechseldienst (WuW). Sofern Du in eine der 14 Behörden mit Bereitschaftspol izei versetzt wirst, wirst Du
wahrscheinl ich dort für zwei Jahre eingesetzt, mit der Option um ein weiteres Jahr zu verlängern. In den
ersten vier Jahren nach dem Studium unterl iegt jeder einer sogenannten Verwendungssperre. Das heißt,
dass man sich innerhalb dieser vier Jahre nicht aus persönl ichen Gründen in eine andere Behörde
versetzen lassen kann. Sind die vier Jahre um, kann man wieder am landesweiten Versetzungsverfahren
tei lnehmen.
Aus besonderen dienstl ichen Gründen kann auch schon vor Ablauf der vier Jahre einem
Versetzungsgesuch stattgegeben werden (z.B. bei einer Bewerbung zu den polizei l ichen
Spezialeinheiten).

Versichert bei
einem Dienstunfall:
Unfalltod
körperlicher Dauerschaden

Versichert bei
einem Freizeitunfall:
Unfalltod
körperlicher Dauerschaden
Unfallkrankenhaustage- und
Genesungsgeld
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